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GR 32/05/24 
VERHANDLUNGSSCHRIFT 

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Gaweinstal 

am 22.8.2024 im Sitzungssaal der Marktgemeinde Gaweinstal im Gemeindeamt Gaweinstal. 

Beginn: 19.00 Uhr 
Ende: 19.16 Uhr 

Anwesende: 

Bgm Mag. Johannes BERTHOLD 

Vzbgm.in Laura MANSCHEIN BSc. gGR Herbert MUTHENTHALER 

gGRin Heidelinde ESBERGER gGR Markus SKRABAL 

gGR Alois GRAF GRin Tanja DRÄXLER 

gGR Thomas WIMMER GR Erwin KAINZ 

GRin Astrid REUTER GR Andreas FLECKL 

GRin Elfriede BISCHOF GR Philipp SCHOBER 

GRin Hilde LEITGEB 

GR Ing. Bernhard EPP 

GR Marcello TAZZIOLI 

GR Karl STROM 

GR Josef GARTNER 

Entschuldigt waren: 

gGR Mag. (FH) Markus STOLZER GR Michael WASTELL B.A., M.A. 

GR Ing. Richard SCHOBER GR Michael SCHUSTER 

    GR Jürgen SCHUSTER 

Unentschuldigt waren: - 

Außerdem waren anwesend: 

AL Gerald SCHALKHAMMER – Schriftführer 

VB Astrid REUTER – Kassenverwalterin-Stellvertretung 

Die Sitzung war öffentlich und beschlussfähig. 

Tagesordnung 
Siehe Einladung vom 16.8.2024 
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EINLADUNG 

Die Gemeinderäte*innen werden zu der am 

Donnerstag, 22. August 2024, um 19 Uhr 

im Sitzungssaal des Gemeindeamtes der Marktgemeinde Gaweinstal stattfindenden 

öffentlichen GEMEINDERATSSITZUNG 

eingeladen. 

Tagesordnung: 

ÖFFENTLICHE SITZUNG GR 32/05/24 
Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

1. Entscheidung über Einwendungen gegen die Verhandlungsschrift der letzten Sitzung 

2. Bericht über die letzte Gemeindevorstandssitzung vom 13.8.2024 

3. 1. Nachtragsvoranschlag 2024 (1. NAVA 2024) 

4. Vergleichsangebot DI Josef JORDA 

5. Winterdienst – KG Atzelsdorf und KG Höbersbrunn 

6. Übertragungsvereinbarung zum Pacht- und Servitutsvertrag vom 29.07.2011, ÖKOENERGIE WP Schrick GmbH 

7. Übertragungsvereinbarung zum Servitutsvertrag vom 29.07.2011 (Wegtrompeten), WWS ÖKOENERGIE GmbH 

Triftige Gründe für ein Fernbleiben von der Sitzung sind unverzüglich dem Bürgermeister bekanntzugeben. 

Gaweinstal, 16.08.2024 

 Marktgemeinde Gaweinstal 

 

 Mag. Johannes BERTHOLD 

F.d.R.d.A.: AL Gerald Schalkhammer Bürgermeister 
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ÖFFENTLICHE SITZUNG 

Der Vorsitzende eröffnet die Gemeinderatssitzung, nimmt die Begrüßung vor und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

TOP 1: Entscheidung über Einwendungen gegen die Verhandlungsschrift der letzten Sitzung 

Sachverhalt: 

Der Vorsitzende verweist auf die Zustellung des Sitzungsprotokolls vom 24.7.2024, GR 31/04/24, und gibt bekannt, 
dass keine Änderungsanträge zum Protokoll eingebracht wurden. Das Sitzungsprotokoll vom 24.7.2024, 
GR 31/04/24, gilt daher als genehmigt und wurde von den Fraktionen gezeichnet. 

TOP 2: Bericht über die letzte Gemeindevorstandssitzung vom 13.8.2024 

Sachverhalt: 

Den Mitgliedern des Gemeinderates der Marktgemeinde Gaweinstal wurde über eine Gemeinde-Cloud das 
Protokoll zu der Gemeindevorstandssitzung vom 13.8.2024, GV 33/05/2024, zur Kenntnis gebracht. 

TOP 3: 1. Nachtragsvoranschlag 2024 (1. NAVA 2024) 

Sachverhalt: 

Der Vorsitzende berichtet, dass der von Bürgermeister Mag. Johannes BERTHOLD erstellte Entwurf des 
1. Nachtragsvoranschlages 2024 in der Vorstandssitzung am 13.8.2024 erläutert und durch die 
Vorstandsmitglieder beraten wurde. Der 1. NAVA 2024 lag 14 Tage lang (von 31.7.2024 bis 14.8.2024) am 
Gemeindeamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf. Für jede im Gemeinderat vertretene Wahlpartei wurde ebenfalls 
zu Beginn der Auflagefrist eine Ausfertigung des 1. NAVA 2024 bereitgelegt. Es langten keine schriftliche 
Stellungnahme beim Gemeindeamt ein. 

Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge den 1. Nachtragsvoranschlag 2024 in der vorliegenden Form beschließen. 

Beschluss: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

TOP 4: Vergleichsangebot DI Josef JORDA 

Sachverhalt: 

Der Vorsitzende berichtet, dass DI Josef Jorda angibt, dass die MG Gaweinstal jahrzehntelang schweren Betrug 
bei Gericht über € 300.000,-- begangen hat, indem sie (zusammenfassend) gegen den § 178 der ZPO 
"wahrheitsgemäßes Vorbringen" verstoßen hat. Die Fakten dazu hätten bereits ihren Ursprung im 
Auflösungsschreiben vom 27.9.2001: 

Verhalten gegenüber den Organen war Auflösungsgrund in diesem Schreiben des RA und nicht 
Terminversäumnisse und Schäden lt. Gemeinderatsbeschluss vom 30.5.2001. Vorgebracht bei Gericht wurde 
Treuebruch durch Bürgerinformation (im Gerichtsakt ON3, ON10, ON 187 Seite 11 und 12), die durch die falschen 
Beweisaussagen des Greisslers Plach und des Winzers Schober am 10.9.2015 untermauert wurde (ON 206). Die 
Gemeinde hat auch jahrzehntelang gegen die Rechtsprechung des OGH 8ObA204/99d verstoßen und die 
Urkunde "Beschluss des Gemeinderates zur Auflösung", Zitat: die im Rechtsverkehr gebraucht werde (Zitat aus 
STGB), bei Gericht trotz Anforderung vom 25.8.2008 unterdrückt und durch Vorspiegelung falscher Tatsachen in 
Bescheiden, auch gegenüber der Behörde Landesverwaltungsgericht, Täuschung durch Auskunft "Vorbereitung 
einer Entscheidung" betrieben. 

Zudem führte DI Josef Jorda schriftlich an, dass mit dem Einlangen des Schreibens vom 5.7.2001 an die BH 
Mistelbach als Beweis für kein Restvertrauen sowie Beweis für weitere Unterdrückungen laut Bürgerinfo im Jahr 
2001 des Gemeinderatsbeschlusses vom 30.5.2001 mit ausdrücklicher Ablehnung eines Antrages auf Diskussion 
(kein Restvertrauen ) sowie des Schreibens vom 24.1.2024 sowie des Bescheides vom 21Jän.2020 sowie der 
Sitzungsprotokolle vom Herbst Jahre 2001 - kein Beschluss zur Auflösung , jedoch Beschlüsse wie in der 
Bürgerinfo vom 9.7.2001 gefordert ist klargestellt, dass der einzig maßgebliche Beschluss mit dem wichtigen 
Grund Terminversäumnisse / der Entscheidung zur Auflösung meines Vertrages bereits am 30.5.2001 gefasst 
wurde und nicht nach dem 9.7.2001. Daher sind die - in den Gerichtsurteilen verwendeten - Zeugenaussagen der 
Zeugen Hans Plach (Greißler) und Richard Schober (Winzer) mit dem Zitat: erst nach der Bürgerinformation vom 
9.7.2001 sei die Entscheidung gefallen als falsche Beweisaussagen zu werten. Die Zeugen haben im Sinne § 288 
STGB verschwiegen, dass bereits am 30.5.2001 Entscheidung gefallen ist. Demnach sind auch die Gerichtsurteile 
unhaltbar und ich habe Wiederaufnahmeklage eingereicht. 
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Nachdem die Gemeinde jahrzehntelang bis zum 27.November 2023 falsche Auskunft erteilt hat - am 30.5.2001 
sei lediglich eine Vorbereitung einer Entscheidung getroffen worden - und dies auch im Behördenverfahren LVwG-
AV-402/001 -2019 vom 24.10.2019 verankert ist, ist neben den falschen Zeugenaussagen bei Gericht aus meiner 
Sicht auch die Gemeinde nach STGB § 288 straffällig geworden. Nachdem RA Mag. Marschitz auch weiterhin die 
MG Gaweinstal rechtsfreundlich vertritt, darf angenommen werden, dass die diesbezügliche Beratung " 
Vorbereitung einer Entscheidung " vom RA stammt. Nachdem der RA Mag. Marschitz am 30.5.2001 selbst die 
Unzumutbarkeit der weiteren Zusammenarbeit festgestellt hat und der GR dies seinem Beschluss zugrunde 
gelegt hat, andererseits der RA bei Gericht die Bürgerinformation als wichtigen Grund für die Auflösung 
vorgetragen hat (entgegen dem Beschluss 30.5.2001), habe ich Disziplinaranzeige bei der Rechtsanwaltskammer 
erstattet. Vor Einleitung weiterer Verfahren bitte ich um unverzügliche Bekanntgabe, ob die MG Gaweinstal zu 
Vergleichsgesprächen hinsichtlich meines bekannten Begehrens bereit ist. Die durch den Prozessbetrug der 
Gemeinde und der dadurch bedingten Verfahrensdauer (Unterdrücken von Urkunden in der Klage der Gemeinde) 
entstandenen Zinsen seit 24.9.2004 betragen bereits das mehrfache des Klagbetrages meiner Klage. Nachdem 
eine Vielzahl an Verursachern der SACHE (= Fehlberatungen und Fehlentscheidungen, die alle der Gemeinde 
zuzurechnen sind). DI Schneider hinsichtlich Beratung des Umfanges der örtl. Bauaufsicht in der Angelegenheit 
förderrechtliches Kollaudierungsoperat und der (falschen Folge) Förderverlust und Zinsverlust zufolge 
TERMINVERÄUMNIS. DI Lang betreffend falsches Gutachten, die Zeugen wegen falscher Beweisaussage, Mag. 
Marschitz wegen vorsätzlichem falschem Vorbringen die Republik / Gerichte wegen Missachtung der 
Rechtsprechung des OGH , dass der Beschluss des zuständigen Organes zur Auflösung in 1.Instanz von der 
Beklagten als sogenannte rechtsvernichtende Tatsache vorliegen muss gegeben ist, scheint ein 
VERGLEICHSANGEBOT / eine Aufbringung der Klagesumme als NettoNettoNettobetrag (keine wie immer 
gearteten Steuern, keine Abgaben und Beiträge wie immer geartet, etc., die von der Gemeinde zu übernehmen 
sind) im Bereich des Möglichen. 

Der Vorsitzende gibt an, dass zwei Verfahren anhängig waren, ein Passivprozess, in dem die Gemeinde Beklagte 
war, ein Aktivprozess, in dem die Gemeinde als Klägerin aufgetreten ist. 

Mit Entscheidungen des Landesgerichts Korneuburg zu GZ: 2 Cg 150/04s (Beilage 1), des Oberlandesgerichts 
Wien zu GZ: 11 R 97/16i (Beilage 2) und des Obersten Gerichtshofs zu GZ: 7 Ob 198/16t (Beilage 3) wurde der 
von DI Jorda gegen die Gemeinde angestrengte Prozess rechtskräftig zugunsten der Gemeinde erledigt, das 
zweite vorher verbundene Verfahren vor dem Landesgericht Korneuburg zu GZ: 2 Cg 217/04v, mit dem die 
Gemeinde ihrerseits Schadenersatzansprüche gegen DI Jorda geltend gemacht hat,  endete nach Zahlung der 
Haftpflichtversicherung des DI Jorda mit Klagsrücknahme. 

Ausdrücklich anzumerken ist, dass DI Jorda in diesen Verfahren als Gegner der Gemeinde aufgetreten ist und 
sein diesbezügliches damaliges und nunmehriges Vorbringen auch unter diesem Lichte zu bewerten ist. Die Justiz 
hat im Rahmen ihrer Beweiswürdigung diesbezüglich eine eindeutige Meinung gefasst, auf die wohl ebenso zu 
verwiesen sein wird. Der vom Gemeindevorstand gefasste Beschlussvorschlag an den Gemeinderat darf deshalb 
keinen Einfluss auf die Frage der personellen Zusammensetzung des Gemeinderates auf den Beschluss haben. 

Antrag des Vorsitzenden an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gaweinstal möge, aufgrund mangelnder Bestimmtheit des 
Vergleichsangebotes des DI Jorda einerseits und der rechtskräftigen Erledigung sämtlicher Verfahren vor den 
ordentlichen Gerichten andererseits, das Vergleichsangebot des DI Josef Jorda ablehnen. 

Beschluss: Der Antrag des Vorsitzenden wird angenommen. 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

Dem Protokoll werden die Entscheidungen des Landesgerichts Korneuburg zu GZ: 2 Cg 150/04s (Beilage 1), des 
Oberlandesgerichts Wien zu GZ: 11 R 97/16i (Beilage 2) und des Obersten Gerichtshofs zu GZ: 7 Ob 198/16t 
(Beilage 3) beigefügt. 
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TOP 5: Winterdienst – KG Atzelsdorf und KG Höbersbrunn 

Der Vorsitzende berichtet, dass für die Wintersaison 2024/2025 der Winterdienst zu organisieren ist. Betreffend 
Atzelsdorf und Höbersbrunn wurden zahlreiche Firmen zur Anbotslegung ersucht. Leider boten nicht viele 
Unternehmen unsere gewünschten Leistungen an, da diese nicht über das erforderliche Personal verfügen. 

KG Atzelsdorf und KG Höbersbrunn: 

Betreffend die KG Atzelsdorf bot die Firma Maschinenring, jedoch ohne Salzlagerung, für die Winterbetreuung der 
Straßen zu Kosten in der Höhe von € 11.826,-- brutto an. Hier ist jedoch anzumerken, dass jener Preis nur bei 
Auftragserteilung gemeinsam mit der Betreuung von der KG Pellendorf Gültigkeit besitzt. Darin sind 
50 Betreuungsstunden inkludiert. Die Betreuung aller drei KG´s würde allerdings nur mit einem Gerät erfolgen. 
Wird ein zusätzliches Gerät gewünscht und beauftragt, erhöht sich die Pauschale auf € 16.576,80 brutto. Die 
Stundenpauschale würde allerdings auch auf 70 Stunden erhöht werden. 

Jede weitere Betreuungsstunde käme dann auf zusätzliche Kosten in der Höhe von € 89,52 brutto. 

Die Firma Hackl bot den Winterdienst für die Straßen in Atzelsdorf und Höbersbrunn zu einer 
Maschinenpauschale in der Höhe von € 3.000,-- brutto je KG, einer Bereitschaftspauschale (sechs Monate für 
einen Fahrer) in der Höhe von € 2.220,-- brutto, zu einem Stundensatz für Räumung und Streuung in der Höhe 
von € 144,-- brutto je Stunde und einer Nachtzulage zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr in der Höhe von € 48,-- je 
Stunde an. 

VA-Stelle: 1/612-728 VA-Betrag: € 47.000,-- frei: € 15.000,-- 

Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge die Vergabe des Winterdienstes 2024 /2025 für die Katastralgemeinden Atzelsdorf und 
Höbersbrunn an die Firma Maschinenring zu einer Pauschale in der Höhe von € 16.576,80 brutto 
(inklusive 70 Stunden Pauschale) beschließen. 

Beschluss: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

TOP 6: Übertragungsvereinbarung zum Pacht- und Servitutsvertrag vom 29.07.2011, 
ÖKOENERGIE WP Schrick GmbH 

Sachverhalt: 

Der Vorsitzende berichtet, dass mit Pacht- und Servitutsvertrag vom 29.07.2011 der Unterinntaler Raiffeisen-
Leasing GmbH & Co KG das Pachtrecht sowie die Dienstbarkeit der Luftraumnutzung betreffend die Liegenschaft 
EZ 102, KG 15038 Schrick, eingeräumt wurde. (Übernahme des Vertragsverhältnisses durch die ÖKOENERGIE 
WP Schrick GmbH) 

Mit einem weiteren Servitutsvertrag vom 29.07.2011 wurde der Unterinntaler Raiffeisen-Leasing GmbH & Co KG 
die Dienstbarkeit zur Errichtung zweier Wege (Wegtrompeten) ebenfalls hinsichtlich der Liegenschaft EZ 102, KG 
15038 Schrick, eingeräumt. (Übernahme des Vertragsverhältnisses durch die WWS ÖKOENERGIE GmbH) 

Darüber hinaus wurde bereits bei Abschluss der gegenständlichen Verträge das Eintrittsrecht in das bestehende 
Vertragsverhältnis für eine von der Pächterin/Servitutsberechtigten namhaft zu machende Dritte Person 
vereinbart.  

Für den Eintritt der neuen Pacht- und Dienstbarkeitsberechtigten in das bestehende Vertragsverhältnis und auch 
für die Berichtigung des Grundbuchstandes ist nunmehr eine neuerliche Zeichnung der Marktgemeinde 
Gaweinstal erforderlich. 

Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge nachstehende Übertragungsvereinbarung zum Pacht- und Servitutsvertrag vom 
29.7.2011 zwischen Unterinntaler Raiffeisen-Leasing GmbH & Co KG, FN 4490d und ÖKOENERGIE WP Schrick 
GmbH, FN 323427d sowie Marktgemeinde Gaweinstal beschließen. 
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Beschluss: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
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TOP 7: Übertragungsvereinbarung zum Servitutsvertrag vom 29.07.2011 (Wegtrompeten), 
WWS ÖKOENERGIE GmbH 

Sachverhalt: 

Der Vorsitzende berichtet, dass mit Pacht- und Servitutsvertrag vom 29.07.2011 der Unterinntaler Raiffeisen-
Leasing GmbH & Co KG das Pachtrecht sowie die Dienstbarkeit der Luftraumnutzung betreffend die Liegenschaft 
EZ 102, KG 15038 Schrick, eingeräumt wurde. (Übernahme des Vertragsverhältnisses durch die ÖKOENERGIE 
WP Schrick GmbH) 

Mit einem weiteren Servitutsvertrag vom 29.07.2011 wurde der Unterinntaler Raiffeisen-Leasing GmbH & Co KG 
die Dienstbarkeit zur Errichtung zweier Wege (Wegtrompeten) ebenfalls hinsichtlich der Liegenschaft EZ 102, KG 
15038 Schrick, eingeräumt. (Übernahme des Vertragsverhältnisses durch die WWS ÖKOENERGIE GmbH) 

Darüber hinaus wurde bereits bei Abschluss der gegenständlichen Verträge das Eintrittsrecht in das bestehende 
Vertragsverhältnis für eine von der Pächterin/Servitutsberechtigten namhaft zu machende Dritte Person 
vereinbart.  

Für den Eintritt der neuen Pacht- und Dienstbarkeitsberechtigten in das bestehende Vertragsverhältnis und auch 
für die Berichtigung des Grundbuchstandes ist nunmehr eine neuerliche Zeichnung der Marktgemeinde 
Gaweinstal erforderlich. 

Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge nachstehende Übertragungsvereinbarung zum Servitutsvertrag vom 29.7.2011 
(Wegtrompeten) zwischen Unterinntaler Raiffeisen-Leasing GmbH & Co KG, FN 4490d und 
WWS ÖKOENERGIE GmbH, FN 349851m sowie Marktgemeinde Gaweinstal beschließen. 
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Beschluss: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
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